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Pro Infirmis übergibt 
an SRK Kanton Schwyz
Der Zugang von Fahrtencoupons im Behindertentransport wird konsolidiert.

Mobilität ist ein wichti-
ger Bestandteil unse-
rer Gesellschaft und 
wird in Zukunft noch 
an Bedeutung gewin-

nen. Das Angebot von Rollstuhltrans-
porten für Menschen mit Mobilitäts-
einschränkungen ist seit vielen Jah-
ren ein wichtiger Bestandteil, damit 
zum Beispiel Rollstuhlfahrende von 
A nach B kommen. Bis 2001 betrieb 
Pro Infirmis ein eigenes Rollstuhlta-
xi und koordinierte sogar eigene Fah-
rerinnen und Fahrer. Ab 2001 wur-
de der Fahrdienst an professionelle 
Transportunternehmen übergeben. 
Der Vertrieb der Fahrtencoupons ver-
blieb bei Pro Infirmis.

Mit dieser Dienstleistung ermöglich-
te Pro Infirmis einen pragmatischen 
Zugang zu Fahrcoupons. Es ermöglicht 
Menschen mit Behinderung den Zugang 
zu Transportdienstleistungen, wenn 
die Erreichbarkeit mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln nicht gewährleistet ist. 
Dieses System hat sich über einen lan-
gen Zeitraum bewährt und mittlerwei-
le übernehmen zwei professionelle Ak-
teure diese Transportdienstleistungen.

Im Rahmen der Dienstleistungsstra-
tegie von Pro Infirmis wird dieser Ser-
vice per 1. Januar 2025 an eine an-
dere Fachorganisation übergeben. Das 
Schweizerische Rote Kreuz Kanton 
Schwyz wird in Zukunft die Anlauf-
stelle für die Fahrtencoupons sein. 

Rollmobil nicht tangiert
Bereits heute schon bietet das SRK Kan-
ton Schwyz eigene Fahrdienste und ko-
ordiniert die Fahrten des Vereins roll-
mobil March Höfe in Ausserschwyz. 
Für die Fahrten werden weiterhin die 
kompetenten Anbieter AL Taxizent-
rale – Rollstuhltaxi Schwyz in Brun-
nen sowie Marty Altersmanager / Roll-
stuhltaxi in Einsiedeln zuständig sein. 
Der Verein rollmobil March Höfe ist 
von dieser Veränderung nicht tangiert. 
Diese Koordination erfolgt bereits jetzt 
über das SRK Kanton Schwyz.

Mit dem SRK Kanton Schwyz konnte 
eine optimale Lösung für unsere Kun-
dinnen und Kunden gefunden werden. 
Das SRK Kanton Schwyz bietet im gan-
zen Kanton seit vielen Jahren einen 
flächendeckenden Fahrdienst an. Zu-
dem wird die Kooperation mit der AL 

Taxizentrale – Rollstuhltaxi Schwyz, 
Marty Altersmanager / Rollstuhltaxi 
in Einsiedeln sowie dem Verein roll-
mobil March Höfe weitergeführt und 
ausgebaut. 

Die Fahrtencoupons können ab 
Dienstag, 7. Januar 2025, beim SRK 
Kanton Schwyz an der Herrengasse 15 
in Schwyz bezogen werden: Montag 
bis Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 
13.30 Uhr bis 16 Uhr unter der Telefon-
nummer 041 811 75 74; Website: www.
srk-schwyz.ch/fahrdienst. (pd)

Bei der symbolischen Übergabe: (v. l.) Dominik Marty (Rollstuhltaxi Einsiedeln, Marty Altersmanager), Bruno Geiger (SRK Kanton Schwyz), 
Daniel Barmettler (Pro Infirmis, Kantonale Geschäftsstelle Uri Schwyz Zug), Adi Laimbacher (AL Taxizentrale – Rollstuhl Taxi Schwyz), 
Werner Rüeger (Verein rollmobil March Höfe). Bild pd

Buchung von 
Fahrtencoupons
Region March Höfe:  Verein 
rollmobil March Höfe
 Telefon 0848 804 480
Region Einsiedeln:  Rollstuhltaxi 
Einsiedeln, Marty Altersmanager,
 Telefon 076 346 08 41
Regionen Schwyz, Brunnen, 
Küssnacht:  AL Taxizentrale 
Schwyz – Rollstuhl Taxi (pd)

Kinderporno-Foto 
weitergeschickt
Besitz und Weiterleitung von Kinderpornografie sind 
verboten. Weil es ein Mann aus Ausserschwyz damit 
nicht so genau nahm, bekam er nun einen Strafbefehl.

Der Pornografie schuldig gesprochen 
wurde ein Mitte 20-Jähriger aus der 
Region. Der Mann hatte im Sommer 
2022 per Whatsapp eine Bilddatei an 
einen anderen Mann geschickt. Soweit 
so gut. Auf dem Foto allerdings war 
ein nacktes Mädchen beim Sexualakt 
zu sehen. «Aufgrund des Körperbaus 
und der Gesichtszüge ist klar ersicht-
lich, dass das Mädchen auf dem Bild 
noch minderjährig ist, und es sich so-
mit eindeutig um einen kinderporno-
grafischen Inhalt handelt», schreibt die 
Staatsanwaltschaft. 

Der Beschuldigte hatte die Bild-
datei, gemäss eigenen Angaben, eben-
falls per Chat zugeschickt bekommen. 

Im Strafbefehl wird festgehalten, er ha-
be wissen müssen, dass es sich bei der 
Bilddatei um verbotene Kinderporno-
grafie handelt, deren Besitz und Wei-
terverbreitung verboten ist. Verurteilt 
wurde er nun zu einer Geldstrafe von 
20 Tagessätzen zu 100 Franken, sowie 
einer Busse von 500 Franken. Auch 
die Verfahrenskosten von 920 Franken 
muss er berappen.

Bezüglich des Strafmasses wird im 
Strafbefehl erklärt, dass hier ein «be-
sonders leichter Fall» vorliege, da der 
Beschuldigte, soweit bekannt, lediglich 
eine einzige kinderpornografische Bild-
datei erhielt und diese einmalig einem 
weiteren Chatpartner zukommen liess. 
Inzwischen habe er die Bilddatei von 
seinem Mobiltelefon gelöscht. «Hinwei-
se auf eine Pädophilie liegen keine vor, 
und ein lebenslanges Tätigkeitsverbot 
erscheint nicht als notwendig, um ihn 
von der Beschaffung und dem Konsum 
von Kinderpornografie abzuhalten. Auf 
die Anordnung eines lebenslangen Tä-
tigkeitsverbots ist demnach zu verzich-
ten», so die Staatsanwaltschaft. (mwa)

Zwei falsche Impfungen
Sich auf Umwegen Covid-19-Zertifkate zu erschleichen, 
war keine gute Idee. Noch heute gibt es Konsequenzen.

Eine 64-Jährige aus Ausserschwyz 
wurde per Strafbefehl der Anstiftung 
zur Urkundenfälschung schuldig ge-
sprochen. Was war passiert? Im Lau-
fe des Jahres 2021 beauftragte die Be-
schuldigte, gemäss Staatsanwaltschaft, 
gegen Entgelt über eine Drittperson 
eine Mitarbeiterin in einer Zürcher 
Arztpraxis, ihr Impfbescheinigungen 
für zwei nicht erfolgte Covid-19-Imp-
fungen auszustellen, um so ein vom 
BAG ausgestelltes Covid-19-Zertifikat 
zu erhalten. «Damit handelte die Be-
schuldigte mit Wissen und Willen, um 
die Unwahrhaftigkeit der von Seiten 
der Arztpraxis ausgestellten Atteste 

einerseits und um die folgliche Nicht-
erfüllung der Voraussetzungen für den 
Erhalt eines Covid-Zertifikats anderer-
seits, sowie mit der Absicht, Dritte über 
ihren Impfstatus zu täuschen, sich so 
das Fortkommen während der Pande-
mie zu erleichtern und damit die da-
mals geltenden Covid-19-Bestimmun-
gen des Bundes zu umgehen», so der 
Wortlaut des Strafbefehls.

Nun wird es teuer. Zu einer Geld-
strafe von 40 Tagessätzen zu 220 Fran-
ken (aufgeschoben auf Probezeit von 
zwei Jahren) und einer Busse von 
2200 Franken kommen noch die Ver-
fahrenskosten von 660 Franken. (mwa)

«Hinweise auf 
eine Pädophilie 
liegen keine vor.»
Auszug aus dem Strafbefehl 

Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,  
ist nicht tot, er ist nur fern; 
tot ist, wer vergessen ist.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Vreni, unserem Mami, Schwiegermami, 
Grossmami, Schwester, Schwägerin und Tante

Vreni Meier-Muster
12. Juni 1932 – 3. August 2022

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit wurde er von seinen Schmerzen erlöst.

8807 Freienbach, 3. August 2022

Toni Meier-Muster
Tony und Franca Meier-Pelozzi
 mit Nicola und Claudio
Daniel und Regula Meier-Müller
 mit Caroline, Dominik und Patricia
Marco und Gabi Meier-Kälin
Martha Huber-Meier
Anverwandte und Freunde
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Krankheit wurde er von seinen Schmerzen erlöst.
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Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
ist nicht tot, er ist nur fern;
tot ist, wer vergessen ist.

Traurig nehmen wir Abschied von meinem geliebten Toni, 
unserem Vater, Schwiegervater, Grosspapi, Bruder, Schwager 
und Onkel

Maximilian Müller
12. Juni 1932 – 3. August 2022

Nach langer, geduldig ertragener Krankheit wurde er von seinen 
starken  Schmerzen erlöst.

8807 Freienbach, 3. August 2022
Pflegezentrum Pfarrmatte

In tiefer Trauer:
Rosa Müller-Meier
Tony und Franca Müller-Diethelm
   mit Nicola und Claudio
Daniel und Regula Müller-Smith
   mit Caroline, Dominik und Patricia
Marco und Gabi Müller-Garcias
   mit Antonio, Francesca, Daniele, Luciano 
   und Santino
Martha Bucher-Müller
Anverwandte und Freunde

Sterbegebet: Freitag, 10. August 2022, 19.30 Uhr
Urnenbestattung: Samstag, 11. August 2022 
 10.30 Uhr: Verabschiedung  
 bei der Aufbahrungshalle 
 10.45 Uhr: Gottesdienst  
 mit anschliessender Bestattung
Dreissigster: S  onntag, 2. September 2022, 9.15 Uhr
 jeweils in der Pfarrkirche Freienbach

Traueradresse: Rosa Müller-Meier, Musterweg 1, 8000 Stadt

Verenastrasse 2, 8832 Wollerau
Telefon 044 787 03 03, www.hoefner.ch

Alpenblickstrasse 26, 8853 Lachen
Telefon 055 451 08 78, www.marchanzeiger.ch

Wir beraten Sie gerne persönlich, am Telefon oder elektronisch.

Trauerdrucksachen 
und Trauerinserate

Was man tief in seinem Herzen besitzt,
kann man nicht durch den Tod verlieren.

In Liebe und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von unserer 
lieben

Margrit Tschirky-Kessler
16. Mai 1948 – 16. Dezember 2024

Sie durfte am Montag friedlich zu Hause für immer einschlafen.

In stillem Gedenken
Deine Familie

Urnenbeisetzung: Samstag, 21. Dezember 2024, 10.00 Uhr
 katholische Kirche Siebnen

Traueradresse: Roman Tschirky 
 Spielweg 14, 8854 Siebnen

Es werden keine Leidzirkulare versandt.


